
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 2 NÖ AL Zugang und Nutzung des
Archivgutes

 NÖ AL - Archivordnung für das NÖ Landesarchiv

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Der Zugang und die Nutzung des Archivgutes haben gemäß §§ 12 6 NÖ AG zu erfolgen. Nach Ablauf der Schutzfrist

gemäß § 12 NÖ AG steht das Archivgut nach Maßgabe dieses Gesetzes und im Rahmen dieser Archivordnung zu

amtlichen, wissenschaftlichen oder publizistischen Zwecken sowie zur Wahrnehmung berechtigter persönlicher

Belange zur Nutzung zur Verfügung.

(2) Das NÖ Landesarchiv ist befugt, von den Benutzerinnen und Benutzern den Nachweis eines berechtigten Interesses

zu verlangen.
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